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Schwartmann/Jaspers/Eckhardt

Heidelberger Kommentar 

TTDSG
Das TTDSG gilt seit Dezember 2021. Pfl ichtaufgabe des neuen Gesetzes ist 

es, den Schutz des Fernmeldegeheimnisses zu erweitern. Was bedeuten 

die neuen Regelungen aber im Einzelfall bspw. für einen Websitebetreiber, 

der Cookies setzen oder auf seinen Websites eine Reichweitenmessung 

durchführen möchte? Auf diese und ähnliche Fragen müssen Anbieter von 

Telemediendiensten rechtssichere Antworten fi nden, um evtl. Bußgeldzah-

lungen zu vermeiden!

Mit dem von Schwartmann/Jaspers/Eckhardt herausgegebenen Werk 

liegt eine umfassende Kommentierung des TTDSG vor, die für die Lö-

sung eines konkreten Falls das notwendige Rüstzeug bietet.

Ein ausgewiesenes Expertenteam aus Wissenschaft, Anwaltschaft, Medien-

unternehmen, Gerichtsbarkeit und Aufsichtsbehörden stellt der Praxis eine 

kompakte und praxisorientierte Kommentierung des TTDSG zur Verfügung:

• Der klare Aufbau der Kommentierung verschafft einen 

raschen Zugang zu der Materie. 

• Mögliche Fallstricke bei der Anwendung der neuen Vorschriften im 

Einzelfall werden klar herausgearbeitet und konkrete Lösungen 

hierzu angeboten. 

• Mit Hinweisen zu Best Practice und möglichen Sanktionen.

Das Autorenteam ist ein Garant für eine ausgewogene Kommentierung, die 

alle Aspekte berücksichtigt.
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Sanktionen.

Schwartmann-TTDSG-A4.indd   1Schwartmann-TTDSG-A4.indd   1 18.05.2022   14:28:0118.05.2022   14:28:01


